
S a t z u n g 

der Gemeinde Reichenbach 
über den Bebauungsplan "Neubrunnenschlag" 

Aufgrund der §§ 9, 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (Bun-

desgesetzbl. I S.  341) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-W¿rttemberg vom 25. Juli 1955 (Ges.Bl.S. 129) und der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung) vom 26. Juni 1962 (BGes.Bl.I S. 429) hat der Gemein-

derat am 31. 3. 1966 folgenden verbindlichen Bauleitplan (Be-
bauungsplan) als 

S a t z u n g 

beschlossen: 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes. 
Für das Gewann "Oberer Neubrunnenschlag" der Gemeinde Reichenbach 
wird der Bebauungsplan nach Maßgabe der als Bestandteil der Satzung 
beiliegenden Pläne und Erläuterung 
1. Begründung zum Bebauungsplan (Anlage 1) vom 10.1.1966 
2. Bebauungsplan (Anlage 2) M.1:1000 vom 10.1.1966 

aufgestellt. 

§ 2 

Maßgaben und besondere Bestimmungen 

Soweit im Bebauungsplan die Angaben nicht ausreichen, werden sie 

durch nachstehende Bestimmungen ergänzt: 
1. Die Farbgebung der Außenfassaden und sonstigen Gebäudeflächen 

(Jiehtschutzflächen, Balkonverkleidungen, Eingangsüberdachun-
gen usw.) hat sich dem allgemeinen Ortsbild und Charakter einer 
Waldsiedlung anzupassen._ Polyester- und grellfarbene .Kunststoff-
platten sind als Baumaterial zu vermeiden. 

2 Die Dachdeckung ist mit dunkelbraun-engobierten Ziegeln oder 
gleichartigem Material herzustellen. 
Bei den eingeschossigen Flachdachhäusern mit einer Dachneigung 

bis zu 18° kann die Dachdeckung mit Wellasbestzementplatten zu-
gelassen werden. 
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Wellasbestzementplatten sind sonst nur bei Garagen zulässig. 

3. Kniestock mit einer Höhe von o,ao m ist nur bei den 1 1/2 

geschossigenliäusern zulässig. 

4. Die Sockelhöhe darf 60 cm, gemessen am höchsten Punkt der jeweils 

bergseits gelegenen Hausfront, nicht überschreiten. 

5. Dach.aufbauten sind unzulässig. Zur Belichtung von Dachräumen 

können nur Glasziegel, Dachfenster und liegende Fenster ver-

wendet werden. 
6. Auf den Dächern darf jeweils pro Haus nur eine Fernsehantenne 

sichtbar sein· (erfroderlichenfalls sind Gemeinschaftsantennen 

zu installieren). 
1. Einfriedigungen sind nur in Form von Hecken bis zu einer Höhe 

von ca. 2,0 m zugelassen. Innerhalb der Hecken können Maschen-

drahtzäune bis zu einer Höhe von 1,50 m so gespannt werden, daß 

sie den nötigen Schutz bieten, aber durch den Bewuchs verdeckt 

sind. 
8. Soweit Eingangspforten vorgesehen werden, sind diese aus Holz 

oder Schmiedeeisen in einfacher Form auszuführen und zwischen 

Steinpfo osten anzubringen. 

Ä 3 
Dachräume 

Die Dachräume dürfen nicht zu selbständigen Wohnungen ausgebaut 

werden. 
§ 4 

Baumbestand auf den Baugrundstücken und deren Pflege 

1. Die Bauparzellen werden mit einem für den sogenannten Überhalt 

gekennzeichnetem Baumbestand veräußert. 

2. Das ~inschlagen der für den uberhalt gekennzeichneten Bäume 

richtet sich nach dem Erfordernis des jeweiligen Hausgrundris-

ses; weiterer Einschlag unterliegt der Anzeige- und Genehmigungs-

pflicht; zuständig hierfür ist das Bürgermeisteramt. 

3. Ungenehmigter Einschlag kanndurch Verpflichtung, den vorheri-

gen Zustand wieder herzustellen, geahndet werden. 

4. Die für den Überhalt gekennzeichneten Bäume sind bei Bauarbei-

ten auf geeignete Art gegen Beschädigungen zu schützen. 

5. Jährlich wird von der Gemeinde im Einvernehmen mit der Forst-

verwaltung eine Kontrolle durch Begehung durchgeführt; im An-

schluß daran soll eine Beratungsstunde über Art und Umf ang des 

Baumersatzes und der ßaumpf lege erf olgeno 
-3-
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6. Pflege und Hygiene des Baumbestandes richtet sich nach den An-
ordnungen und Maßgaben des Forstamtes, soweit nicht schon 
durch Forstgesetze geregelt. Hierzu gehört auch die Sicherung 
gegen Funkenflug und die Verhütung von Waldbränden. 

7. Bei Anpflanzungen jeglicher Art ist darauf zu achten, daß im
Falle von Baumbepflanzungen nur Tannen, Fichten und Forlenar-
ten (keine Obstbäume) - und im Falle von Strauchpflanzungen 
nur einheimische und dem Waldcharakter angepasste Sträucher und 
Hecken verwendet werden dürfen. 

§ 5 
Von diesem Bebauungsplan und seinen zeichnerischen Festsetzungen 
kann die Baugenebmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Ausnahmen zulassen (§ 31 Abs. 1 BBauG). 

§ 6 

Diese Satzung tritt mit ihrer vereinfachten Bekanntmachung nach 
Ä12 BBauG in Kraft. 

Reichenbach den 14. 2. 1966 

Der Bürgermeister: 

gez. Ohl 





( 

B e b a u u n g s p l a n "N e u b r u n n e n s c h l a g "

für das Gewann "Oberer Neubrunnenschlag" 

Begründung 

I. Bebauungsplan 
. : 

1. Der Bebauungsplan wurde nach den Richtlinien des BBauG vom 13.6.1 
und der Baunutzungsverordnung vom 26.6.1962 .aufgestellt. 

2. Das Plangebiet liegt im Waldgebiet, .. Gewann "Oberer Neubrunnen-
schlag" und schließt im Norden an das bestehende Baugebiet "Am
Jägerweg" an. Im Westen wird es von dem bestehenden Waldweg, im 
Osten vom Sportplatzgelände und im Süden vom Wald begrenzt. In­

nerhalb des Plangebietes werden nur die für die Straßen und die 
Bebauung notwendigen Freiflächen abgeholst. Das Plangebiet ist 
9, 35ha groß. 

3. Die Bebauung ist in 1-, 1 1/2- und 2-gesehossige Wohnhäuser ge-
gliedert. Am West- und Südrand des Baugebietes wird ein 30 m brei· 
ter Sicherheitsstreifen der Waldgrenze gegenüber eingehalten. 

4. Die Baulinien und Baugrenzen wurden unter Berücksichtigung der Be· 

lichtungs- und Besonnungsverhältnisse und unter Erhaltung eines 
maximalen Grün- und Freiflächenanteile testgesetzt. 

5. Zweck und Art der Bebauung, Grenz- und Gebäudeabstände, Geschoß-
zahlen, überbaubare Grundstücksflächen, Anordnung der Wohn-- und 
Nebengebªude, Einfriedigungen, Verputz und dergl., sowie alle 
weiteren Einzelheiten sind im Bebauungsplan und in der Text-
satzung festgelegt und ersichtlich. 

II. Versorgung, Abwasserbeseitigung

1. Wasserversorgung 

Die Versorgung der im Plangebiet anzusiedelnden Einwohner mit 
Trinkwasser wird durch Erweiterung des Ortsnetzes und durch 
Drucksteigerung gewährleistet. 

2. Entwässerung 
Das Erschließungsgebiet kann an d.as bestehende Ortsnetz der 
Kanalisation nur teilweise a.ngesc:b.l.ossen werden. Die Höhenan-
gaben für die Hausanschlüsse sind dem vom Ing.Büro Wirth, Karls-
ruhe gefertigten Kanalisationsplan zu entnehmen. Der .Kanalisations 
plan wird den Bebauungaplanunterlagen beigefügt. 
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3. Stromversorgung 
Eine Trafostation ist im Plangebiet im Straßenzug J-K vorge-
sehen. Die Stromversorgung des Baugebietes ertolgt Leitungs-
mäßig über Erdkabel. Stromlieferant ist die Badenwerk-AG 
Karls ruhe. 

III. Erschließung 

1. Die im Neubaugebiet zu erstellenden Straßen und Wege sind lage-
mäßig und topographisch bedingt. 

2. Die Wohnsammelstraße ist 10,50 m breit und erhält beidseitig 
Fußwege. 

3. Sämtliche Wohnstraßen haben eine Breite von 5,50 m und erhal-
ten keine Gehwege. Die Wende- und Rückstoßplatten werden mi t 
einem Mindestdurchmesser von 18,00 m angelegt. 

IV. Bodenordnung 

Die Bodenordnung des Baugebietes macht keine Schwierigkeiten, da das 
gesamte Gelände im Besitz der Gemeinde ist. Die Vermessung wird· 
durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchge-
führt. Die Einteilung des Plangebietes ist in dem als Anlage beige-
fügten städtebaulichen Leistungsverzeichnis aufgeführt. 

1. Straßenbau, Wege 
2. Wasserversorgung 
3. Kanalisation 
4.Vermessung 

v. Kosten 

5. Planung, Bauleitung, Nebenkosten 
6. Beleuchtung und Ausstattung der Straßen 
1. Unvorhergesehenes und zur Aufrundung 

305.000,- DM 
79.000,- DM 

335.000,- Di;l 

41.000,- DM
1a.ooo,- DM-
83.000,- .DM 
39.000,-- DM

960.000,-- DM

Reichenbach, den 10. Jan. 1966 

gez. Ohl 
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